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Klimaschutz: EU beschließt das schrittweise Aus 
für die Glühlampe ab Ende 2009 
EU-weite Regelung spart bis 2020 rund 15,5 Millionen Tonnen 
Kohlendioxid pro Jahr 
Die Bandbreite der Stromeffizienz bei Haushaltslampen ist groß. Der Einsatz effizienterer 
Lampen kann das Klima schützen und die Verbraucherinnen sowie Verbraucher können 
Geld sparen. Deshalb beschlossen am 8. Dezember 2008 die EU-Mitgliedstaaten auf 
Vorschlag der EU-Kommission Mindesteffizienzanforderungen an Haushaltslampen. 
Schrittweise sollen Lampen mit geringerer Effizienz vom Markt verschwinden. Dies 
bedeutet das Aus für die meisten Glühlampen. Mit den beschlossenen Maßnahmen wird der 
Stromverbrauch der Privathaushalte EU-weit bis 2020 um 39 Terawattstunden pro Jahr 
und damit um fünf Prozent sinken. Rund 15,5 Millionen Tonnen klimaschädlichen 
Kohlendioxides lassen sich so sparen. 

Der „Glühlampenausstieg“ erfolgt in vier Stufen. Mit der ersten Stufe sollen ab dem 1. September 
2009 alle matten Glühlampen sowie jegliche Glühlampen mit einer Leistung über 75 Watt nicht 
mehr zum Verkauf stehen. Bis September 2010 sollen Standardglühlampen – gemeint sind 
Glühlampen mit Standardkolben, E27-Sockel, Lebensdauer 1.000 Stunden und ohne Kryptonfüllung 
– mit mehr als 60 Watt vom Markt verschwunden sein. Bis September 2011 solche mit mehr als 40 
Watt. Ab 1. September 2012 sollen schließlich keine Glühlampen mit mehr als 10 Watt erhältlich 
sein. Für Halogenglühlampen gilt: Ab dem Jahr 2016 sollen nur noch die effizienteren Versionen in 
den Regalen zu finden sein. Kompaktleuchtstofflampen – umgangssprachlich auch 
Energiesparlampen genannt – sind bereits deutlich effizienter als Halogen- und andere 
Glühlampen. Dennoch dürfen ab der ersten Stufe auch hier nur noch besonders effiziente Modelle 
verkauft werden.  

Als Ersatz für die herkömmliche Glühlampe stehen Kompaktleuchtstofflampen und effiziente 
Halogenlampen zur Verfügung. In den letzten Jahren ist die Bandbreite der angebotenen Formen 
und Fassungen von Kompaktleuchtstofflampen gewachsen. Der kommende Glühlampenausstieg 
dürfte die Entwicklung noch beschleunigen. „Verbraucherinnen und Verbraucher sind gut 
beraten, so früh wie möglich auf effiziente Lampen, vor allem die Kompaktleuchtstofflampen 
umzusteigen, denn neben dem klimaschädlichen Kohlendioxid lassen sich damit auch 
Stromkosten sparen“, rät Dr. Thomas Holzmann, Vizepräsident des Umweltbundesamtes (UBA).  

Die beschlossene Regelung umfasst auch Anforderungen an die Gebrauchseigenschaften der 
Lampen. Kompaktleuchtstofflampen beispielsweise müssen ab dem 1. September 2009 im Mittel 
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mindestens 6.000 Stunden lang brennen können. Während der Lebensdauer sinkt bei allen 
Lampen der abgegebene Lichtstrom. Dafür setzt die Regelung Grenzen. Weitere Anforderungen 
betreffen die Anzahl der Schaltzyklen, die eine Lampe ohne Ausfall leisten muss, die Zeit, bis sie 
aufleuchtet sowie die Zeit, bis sie eine bestimmte Helligkeit erreicht. Für 
Kompaktleuchtstofflampen geringer Qualität bedeutet dies das Aus. 

Kompaktleuchtstofflampen enthalten, wie andere Leuchtstofflampen auch, Quecksilber, damit sie 
ihre Funktion erfüllen können. Quecksilber ist gesundheitsschädlich. Daher gehören diese 
Lampen, wenn sie ausgedient haben, nicht in den Hausmüll oder gar Glascontainer, sondern sind 
bei einer geeigneten Sammelstelle abzugeben. Nur dann kann Quecksilber getrennt erfasst und 
das Lampenglas verwertet werden. 

Die Rückgabe ist für Privatpersonen kostenlos. Die Rückgabepflicht ist aber leider nicht 
ausreichend bekannt. Außerdem sind die Rückgabemöglichkeiten häufig mit langen oder 
umständlichen Wegen verbunden. UBA-Vizepräsident Holzmann zieht daher die Schlussfolgerung: 
„Da die EU-Verordnung eine Marktverschiebung zugunsten der Kompaktleuchtstofflampen 
bringen wird, besteht dringender Handlungsbedarf, verbraucherfreundlichere Lösungen für ihre 
Rückgabe zu schaffen.“ Für Elektrohandel und -handwerk biete die freiwillige Rücknahme und 
ordnungsgemäße Entsorgung ausgedienter Leuchtstofflampen, auch über kommunale 
Sammelstellen oder Herstellersysteme, die Chance für eine höhere Kundenbindung.  
Insbesondere für das Gewerbe stehen zahlreiche Rückgabestellen zur Verfügung. Informationen 
über Rückgabemöglichkeiten können bei der kommunalen Abfallberatung und teilweise auch im 
Fachhandel bezogen werden.  

Die EU hat ebenfalls beschlossen, dass Verbraucherinnen und Verbraucher besser informiert sein 
sollen. So müssen die Hersteller in Zukunft unter anderem den Quecksilbergehalt auf der 
Verpackung angeben. 

Die EU-Verordnung ist eine Durchführungsmaßnahme zur Energiebetriebene-Produkte-Richtlinie 
(Ökodesign-Richtlinie) und gilt direkt in allen Mitgliedstaaten. Das heißt, es ist keine Umsetzung in 
deutsches Recht notwendig.  

 

Weitere Informationen finden Sie unter  

http://www.umweltbundesamt.de/energie/index.htm. 
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